
 

 

Grabarten auf dem  

Friedhof Rüti 

  



Gräber für Einwohner/-innen von Rüti 

Erdbestattungsreihengrab 

 

 

 

 

 

 

Ort: C2, C3, C4, C5, Platz nicht wählbar 

Dauer: 20 Jahre, nicht verlängerbar 

Kennzeichnung: eigenes Grabmal und Bepflanzung 

Reservation: nicht möglich 

Kosten Grabplatz: unentgeltlich / Grabunterhaltspauschale Fr. 500.00 

Bemerkungen: eine weitere Urnenbeisetzung ist möglich 

                                  Die Laufdauer des Grabes wird dadurch nicht verlängert 

 

Urnenreihengrab 

 

 

 

 

 

 

 

Ort: A1 - A5, Platz nicht wählbar 

Dauer: 20 Jahre, nicht verlängerbar 

Kennzeichnung: eigenes Grabmal und Bepflanzung 

Reservation: nicht möglich 

Kosten Grabplatz: unentgeltlich / Grabunterhaltspauschale Fr. 500.00 

Bemerkungen: eine weitere Urnenbeisetzung ist möglich  

                                  Die Laufdauer des Grabes wird dadurch nicht verlängert 

 



Kindergrab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort: A6  

Kennzeichnung: eigenes Grabmal und Bepflanzung 

Kosten Grabplatz: unentgeltlich 

Bemerkungen: Erdbestattung oder Urnenbeisetzung 

 

Gräber für Alle (auch nicht Einwohner/-innen) 

Gemeinschaftsgrab für Urnenbeisetzung 

 

 

 

 

 

 

Ort: G6 

Kennzeichnung: Namensinschrift möglich für 20 Jahre, kostenpflichtig 

Kosten Grabplatz:  unentgeltlich (für Einwohner/Innen von Rüti ZH) 

 

Beim Gemeinschaftsgrab ist kein persönlicher Grabschmuck erlaubt. 

Grabunterhaltspauschale:    Fr.    500.00 

Grabplatz für Nichteinwohner/innen: Fr.    500.00  

Bestattung für Nichteinwohner/innen: Fr.    300.00 

Namensinschrift:    Fr. 1‘000.00 

 



Familiengräber 

 

 

Ort: C1, C2a, C4a, C6, D1, E1, F1, F2,  

Dauer: 40 Jahre, verlängerbar für jeweils mind. 10 Jahre 

Kennzeichnung: eigenes Grabmal und Bepflanzung 

Reservation: möglich 

Kosten Grabplatz: für die ganze Mietdauer pro m2: Fr. 1‘000.00 

                                  Grabunterhaltspauschale: Fr.    500.00 

Bemerkungen: je nach gewählter Grösse für Erdbestattungen und/oder   

 Urnenbestattungen.  

                                  Eine Beisetzung generiert Zusatzkosten von ca. Fr. 1'000.00 

 

 

Urnenhaingräber 

 

 

Ort:  B1 – B13 und G3 – G5 

Dauer:  40 Jahre, verlängerbar für jeweils mind. 10 Jahre 

Kennzeichnung:  eigenes Grabmal und eine Grabschmuckschale 

Reservation:  möglich 

Kosten Grabplatz: für die ganze Mietdauer pauschal: Fr. 1‘500.00 

                                  Grabunterhaltspauschale:              Fr.    500.00 

Bemerkungen:  ein Platz reicht für ca. 6 Urnenbeisetzungen 

 



Waldfriedhof Rüti 

Die private Stiftung Krematorium Rüti bietet im idyllisch gelegenen Waldfriedhof Familien-

Urnengräber und in zwei Urnenhallen des Krematorium-Gebäudes Einzel- und Doppel-

Urnennischen sowie Postamente an. Diese Gräber stehen allen Personen zur Verfügung, 

auch Nichteinwohner/-innen von Rüti.  

Die Gräber gehören der Stiftung Krematorium und können direkt beim Personal 

des Krematoriums gewählt und gemietet werden.  

Krematorium Rüti: Tel. 055 240 13 53 oder mail@krematorium-rueti.ch 

 

Familien-Urnengrab im Waldfriedhof 

 

Ort:  Waldfriedhof, hinter dem Krematoriums-Gebäude 

 

Urnennische und Postamente in den beiden Urnenhallen 

 

 

Ort:  In zwei angegliederten Flügeln des Krematoriums-Gebäude 

 

Sämtliche Informationen zu Grabstellen auf dem Waldfriedhof erhalten Sie bei den 

Mitarbeitenden des Krematoriums Rüti.  

Tel. 055 240 13 53 oder mail@krematorium-rueti.ch 

 

mailto:mail@krematorium-rueti.ch


Bepflanzung 

Für die Bepflanzung der Urnen- und Erdbestattungsreihengräber auf dem Friedhof Rüti 

können beim Fachbereich Bestattungen (Tel. 055 251 33 40) Grabunterhalts-

Vereinbarungen für die Dauer der ordentlichen Ruhezeit (20 Jahre) in Auftrag gegeben 

werden. Das Grab wird jeweils im Sommer und Herbst bepflanzt. Familiengräber sind 

von dieser Regelung ausgenommen. 

 

Kosten: 

Bepflanzung für Urnengrab  Fr. 5‘000.– exkl. MWST 

Bepflanzung für Erdbestattungsgrab Fr. 5‘500.– exkl. MWST 

 

Bitte beachten: Eine definitive Bepflanzung eines Reihengrabes ist erst möglich, sobald  

die Grabzwischenplatten durch den Friedhofsgärtner erstellt wurden.  

 

Grabmal 

Das Setzen eines Grabmales benötigt eine vorgängige Bewilligung durch den 

Fachbereich Bestattungen. In der Regel stellt der Bildhauer das Grabmalgesuch. Bei 

einer Erdbestattung darf das Grabmal frühestens 9 Monate nach der Beerdigung 

gesetzt werden, bei einer Urnenbestattung frühestens 1 Monat nach der Beerdigung. 

 

Allgemeine Auskunftstelle 

Fachbereich Bestattungen der Gemeinde Rüti, Breitenhofstrasse 30, 8630 Rüti,  

055 251 33 40; bestattungen@rueti.ch  

 

Ausgabe Juli 2023 
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